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Schwarzstraße 33 
A-5020 Salzburg, 
Österreich 
 
 

 

Vertragliche Vereinbarung zum Volontariat 

 
zwischen dem Red Sea Environmental Centre (RSEC Feldstationen Dahab)  und 

 

Name: ________________________________  Geburtsdatum: ________________________ 

 

Adresse: _________________________________________________________________ 

 

Reisepassnummer: ________________________________________________________ 

 

Ansprechpartner für Notfälle: ________________________________________________ 

 

_____________________________Telefonnummer: _____________________________ 

 

wird ein unentgeltliches Volontariat für den Zeitraum _________________( _____ Wochen)  

vereinbart. Anreisekosten, Unterkunft und Verpflegung, so wie gegebenenfalls Tauchgänge 

(vergünstigte Preise), Ausflüge, Leihausrüstung bzw. Kosten für die Teilnahme an 

bestimmten Projekt müssen selbst getragen werden. 

 

Anreisedatum: _____________ Flugnummer: ____________ Flughafen: _______________ 

 

Tätigkeitsbereich 

 Generelle und administrative Aufgaben bzw. Aufbauarbeit für das RSEC 

 Umweltprojekte/Umweltaktivitäten (in Kooperation mit Reef Check - NCS/EEAA) 

 Kleine Forschungsarbeiten vor Ort 

 

Arbeitsplatz: RSEC-Räumlichkeiten in Dahab und El Quseir oder den Räumlichkeiten der 

Partnertauchbasen 



Arbeitszeit: 6 Tage pro Woche, ca. 8 - 17 Uhr (42 Arbeitsstunden). In Zusammenhang mit 

Umweltprojekten und besonderen Veranstaltungen kann sich der Zeitrahmen 

der täglichen Arbeitszeit verschieben oder auch erweitern.  

 

Der Volontär / die Volontärin hat das Recht auf folgendes:  

 Mindestens einen freien Tag pro Woche 

 Freie Nutzung von Arbeitsplatz und RSEC-Einrichtungen für Aufgaben des 

Volontariats/Praktikums 

 Anleitung und Betreuung durch RSEC-Mitarbeiter, inklusive regelmässigem Dialog im 

Verlauf der Arbeiten im Rahmen des Volontariats 

 Benutzung von Daten und Informationen innerhalb der vereinbarten Arbeits- und 

Aufgabenbereiche des RSEC bei gleichzeitiger Verpflichtung zur Konfidentialität 

(vertrauliche Verwendung der Informationen) 

 Mögliche Assistenz bei biologischen Veranstaltungen des RSEC und bei offiziellen 

Meetings des RSEC 

 Bescheinigung des Volontariats durch das RSEC (für mögliche Anerkennung als 

Praktikum in der Uni) 

 

Der Volontär / die Volontärin verpflichtet sich zu folgendem:  

 Loyalität und solidarisches Verhalten gegenüber dem RSEC  

 Verschwiegenheit bezüglich interner Angelegenheiten des RSEC (s.o.) 

 Die erarbeiteten Ergebnisse der Institution zur Verfügung zu stellen 

 Für Projektstudien (z.B. Umweltprojekte, wiss. Messreihen, Dokumentationen) sind 

kurze Berichte (je nach Bedarf auf Englisch und Deutsch) zu erstellen. Näheres wird 

vereinbart. 

 Mit dem Inventar des RSEC ist sorgfältig umzugehen und generelle Ordnung und 

Sauberkeit ist zum Wohl aller Mitarbeiter zu bewahren 

 Die geltenden Vorschriften und Regeln der Tauchbasis (Sinai Divers Dahab, Extra 

Divers El Quseir) und Hotelanlagen sind folge zu leisten. 

 Bei Teilnahme an Projekten: Die Gesamtsumme für die Teilnahme muss vier Wochen 

vor Anreise auf eines der RSEC-Konten überwiesen werden.  



 Sich über die Kosten des Volontariats genauestens zu informieren. Aktuelle Preise 

sind auf der Webseite nachzulesen oder bei RSEC-Mitarbeitern zu erfragen. 

 Die regelmäßige Beteiligung an der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation im 

RSEC-Forum und Mitbetreuung der Interessenten und Forumsmitglieder (z. B. wenn 

diese Fragen stellen) ist verpflichtend 

 RSEC-Mitglied sein, Antrag kann auf der Webseite runtergeladen werden 

 Ein abschließenden Praktikumsbericht anzufertigen (falls das Volontariat vom RSEC 

bescheinigt werden soll) 

 

Der Volontär / die Volontärin ist für sich persönlich verantwortlich und muss selbst für 

ausreichenden Versicherungsschutz (z.B. Kranken-, Unfall-, Diebstahl- und 

Haftpflichtversicherung) sorgen. Eine ärztliche Untersuchung auf Tauchtauglichkeit (falls am 

RSEC getaucht werden soll), sowie Impfabklärungen und der Abschluss einer 

Reiseversicherung werden empfohlen. Impfungen sind für Ägypten nicht vorgeschrieben, 

aber es gibt Impfschutz-Empfehlungen z.B. des Auswärtigen Amtes. Das RSEC haftet unter 

keinen Umständen und in keinerlei Weise für den Volontär / die Volontärin, ist jedoch 

bemüht, in jeder Hinsicht prophylaktisch zur Vermeidung von Unfällen und 

Unannehmlichkeiten beizutragen.  

 

Ich habe diese Vereinbarung gelesen und bin mit den genannten Bedinungen einverstanden.  

 

 

 
 

_______________________                                       ________________________ 
Datum                                                       Unterschrift Volontär/in am RSEC 

 
 
 
 
 
_______________________                                 ________________________ 
Betreuer am RSEC:          Betreuer am RSEC:  

Dr. Robert Hofrichter          Dipl.-Biol. Christian Alter 

 
 
 
 


